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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Löwenstein Medical SE & Co. KG 

 

§ 1 Geltung 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 

Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Lieferanten 

über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle zu-

künftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an uns, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 

vereinbart werden. 

(2) Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer 

Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug 

nehmen, das Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder eines Dritten enthält oder auf solche 

verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

§ 2 Bestellungen und Aufträge 

 (1) Nur in Textform (§ 126b BGB) erteilte Bestellungen sind rechtsverbindlich. Mündlich oder telefonisch 

erteilte Bestellungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit unserer nachträglichen Bestätigung nebst An-

nahmeerklärung in Textform. Das Gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und Änderungen des Ver-

trages. 

(2) Soweit unsere Angebote/Bestellungen nicht ausdrücklich eine Bindefrist enthalten, halten wir uns 

hieran eine Woche nach dem Datum des Angebots/der Bestellung gebunden. Maßgeblich für die recht-

zeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns. 

(3) Erklärt der Lieferant die Annahme unseres Angebots/der von uns erteilten Bestellung mit Abwei-

chungen, hat er hierauf ebenfalls unter Angabe der Abweichungen hinzuweisen. Ein Vertrag kommt nur 

zustande, wenn wir uns mit den Abweichungen schriftlich oder in Textform einverstanden erklärt haben. 

(4) Unterbreitet uns der Lieferant auf unsere Anfrage hin ein Angebot, hat er uns auf Abweichungen seines 

Angebotes von unserer Anfrage nebst Anlagen und Zeichnungen, unseren Produktionsmustern, Spezi-

fikationen, technischen Bedingungen und Qualitätsrichtlinien (nachfolgend insgesamt „Spezifikatio-

nen“) ausdrücklich unter Angabe der Abweichungen hinzuweisen; andernfalls gelten unsere Spezifika-

tionen als wesentlicher Bestandteil des Angebots des Lieferanten. 

(5) Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten usw. werden von uns 

nicht gewährt. 

(6) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch schriftliche 

oder textförmige Mitteilung mit einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen vor dem vereinbarten 

Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produktspezifikationen, soweit diese im Rah-

men des normalen Produktionsprozesses des Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt 

werden können, wobei in diesen Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens 14 
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Kalendertage beträgt. Wir werden dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehenden, nach-

gewiesenen und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen Lieferverzögerun-

gen zur Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zu-

mutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin 

entsprechend. Der Lieferant wird uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehr-

kosten und/oder Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb 

von 10 Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen und, soweit erfor-

derlich, im Einzelnen belegen. 

(7) Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes zu 

kündigen, wenn wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach Vertrags-

schluss eingetretenen Umständen nicht mehr verwenden können. Dem Lieferanten werden wir in die-

sem Fall die von ihm erbrachte Teilleistung nach den ihm tatsächlich entstandenen und von ihm nach-

gewiesenen Kosten vergüten. 

 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 

(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung und Transport an die im 

Vertrag genannte Versandanschrift einschließlich Verpackung ein. 

(3) Soweit nach der getroffenen Vereinbarung der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergü-

tung für die – nicht nur leihweise zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt 

ist, ist diese zum nachweisbaren Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Liefe-

rant die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

(4) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Lieferung der Ware und Rechnungserhalt den 

Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen mit 3 Prozent Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. 

(5) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere Bestellnummer, die 

Artikelnummer, Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder mehrere dieser Angaben 

fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 

verzögern, verlängern sich die in Absatz 4 genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzöge-

rung. 

(6) Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz gemäß § 247 BGB. 

 

§ 4 Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Ist kein Liefertermin 

genannt, so ist ein unverzüglicher Versand gefordert. Soweit der Lieferant verpflichtet ist, neben der 

Ware Zeugnisse über deren Ursprung oder technische Beschaffenheit zu liefern, sind auch diese mit 

der Ware zum vereinbarten Liefertermin anzuliefern, spätestens jedoch zehn Kalendertage nach der 
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Lieferung. Die Beibringung solcher Zeugnisse ist wesentlicher Bestandteil der Erfüllungspflicht des Lie-

feranten. Für die Einhaltung des Liefertermins ist der Eingang der Lieferung bei der vereinbarten Lie-

feradresse maßgeblich. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten 

oder erkennbar werden, wonach die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des Vertrages bestimmen, 

so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne dass es hierfür eine Mahnung unserer-

seits bedarf. 

(4) Im Falle des Lieferverzugs stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich 

des Rücktrittsrechts und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach fruchtlosem 

Ablauf einer angemessenen Nachfrist. 

(5) Wir sind berechtigt, bei Lieferverzögerungen nach vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber 

dem Lieferanten für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 

Prozent, maximal 5 Prozent, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. Die Geltendmachung eines 

weitergehenden verzugsbedingten Schadens, auf welchen die Verzugsstrafe angerechnet wird, bleibt 

ausdrücklich vorbehalten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass wir als Montagebe-

trieb auf pünktliche Lieferung in besonderer Weise angewiesen sind. Selbst das Fehlen eines gering-

fügigen Teils oder eines notwendigen Zeugnisses kann Herstellungs- und Lieferverzögerungen von er-

heblichem Umfang begründen und somit zu Schäden führen, die den Bestellwert bei weitem überschrei-

ten. 

(6) Sofern die Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin erfolgt, sind wir zur Annahme nicht verpflichtet. 

Im Fall der vorzeitigen Annahme bleibt der vereinbarte Liefertermin für die Fälligkeit des Zahlungsan-

spruchs des Lieferanten maßgeblich. 

(7) Der Lieferant ist zu Teillieferungen nicht berechtigt. 

(8) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware 

an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 

 

§ 5 Eigentumssicherung 

(1) An von uns abgegebenen Bestellungen, Aufträgen sowie dem Lieferanten zur Verfügung gestellten 

Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Beschreibungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 

das Eigentum und/oder Urheberrecht vor. Der Lieferant darf sie ohne unsere ausdrückliche Zustim-

mung weder Dritten zugänglich machen, noch sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte außerhalb 

unseres Auftrags nutzen oder vervielfältigen. Er hat diese Unterlagen und eventuelle Kopien auf unser 

Verlangen vollständig an uns zurückzugeben, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 

Vom Lieferanten hiervon angefertigte Kopien sind in diesem Fall zu vernichten; ausgenommen hiervon 

sind nur die Aufbewahrung im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Speicherung 

von Daten zu Sicherungszwecken im Rahmen der üblichen Datensicherung. 
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(2) Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir dem Lieferanten zur Verfügung stellen oder die zu 

Vertragszwecken gefertigt und uns durch den Lieferanten gesondert berechnet werden, bleiben in un-

serem Eigentum oder gehen in unser Eigentum über. Sie sind durch den Lieferanten als unser Eigentum 

kenntlich zu machen, sorgfältig zu verwahren, gegen Schäden jeglicher Art abzusichern und nur für 

Zwecke des Vertrages zu benutzen. Die Kosten der Unterhaltung und der Reparatur dieser Gegenstände 

tragen die Vertragspartner – mangels einer anderweitigen Vereinbarung – je zur Hälfte. Soweit diese 

Kosten jedoch auf Mängel solcher vom Lieferanten hergestellten Gegenstände oder auf dem unsach-

gemäßen Gebrauch seitens des Lieferanten, seiner Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zu-

rückzuführen sind, sind sie allein vom Lieferanten zu tragen. Der Lieferant wird uns unverzüglich von 

allen nicht nur unerheblichen Schäden an diesen Gegenständen Mitteilung machen. Er ist nach Auffor-

derung verpflichtet, diese Gegenstände im ordnungsgemäßen Zustand an uns herauszugeben, wenn 

sie von ihm nicht mehr zur Erfüllung der mit uns geschlossenen Verträge benötigt werden. 

(3) Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere Zahlungsverpflichtung für 

die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich das Eigentum vorbehält. Insbesondere 

sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 

 

§ 6 Beschaffenheit der Lieferung 

(1) Die Ware muss den jeweils geltenden gesetzlichen Bedingungen, den einschlägigen nationalen und 

internationalen Verordnungen und Richtlinien sowie den der Bestellung zugrundeliegenden Unterla-

gen wie beispielsweise Zeichnungen, Beschreibungen, Mustern, Spezifikationen, Kennzeichnungs- und 

Abnahmebedingungen entsprechen. 

(2) Sämtliche Waren haben sämtlichen, bezüglich des beabsichtigten Verwendungszwecks einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften zu entsprechen und müssen – soweit auf Grund gesetzlicher oder behördlicher 

Bestimmungen notwendig – bis Übergabe von den zuständigen Prüfstellen abgenommen und zur Ver-

wendung für den beabsichtigten Verwendungszweck zugelassen sein. 

(3) Der Lieferant ist verpflichtet, bei seinen Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder 

Nebenleistungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umwelt-

freundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. Er haftet für die Umweltverträglichkeit der gelieferten 

Produkte und für alle Folgeschäden, die durch die Verletzung seiner gesetzlichen Entsorgungspflichten 

entstehen. 

(4) Der Lieferant hat ein nach Art und Umfang geeignetes Qualitäts-Management-System nach dem 

neuesten technischen Stand einzusetzen und sicherzustellen, dass die Ware unseren technischen Auf-

tragsbedingungen entspricht. Der Lieferant verpflichtet sich, von den durchgeführten Prüfungen 

Aufzeichnungen darüber anzufertigen, wann, in welcher Weise und durch wen die Ware geprüft worden 

ist und welche Resultate die Qualitätstests ergeben haben. Sämtliche Prüf-, Mess- und Kontrollergeb-

nisse sind 15 Jahre zu archivieren. Soweit dies von uns für erforderlich gehalten wird, verpflichtet sich 

der Lieferant mit uns eine entsprechende Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen. 

(5) Wir sind jederzeit berechtigt, in sämtliche Unterlagen betreffend Prüf-, Mess- und Kontrollergebnisse 
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Einblick zu nehmen und Kopien hiervon anfertigen zu lassen. Soweit Behörden, die benannte Stelle 

oder Abnehmer von uns zur Nachprüfung bestimmter Anforderungen Einblick in unseren Produkti-

onsablauf und unsere Prüfungsunterlagen verlangen, erklärt sich der Lieferant bereit, uns oder der 

Behörde oder der benannten Stelle oder den Abnehmern von uns in seinem Betrieb die gleichen Rechte 

einzuräumen und die dabei gebotene Unterstützung zu leisten. 

(6) Der Lieferant verpflichtet sich, uns in folgenden Fällen automatisch Erstmusterprüfberichte für zeich-

nungsgebundene Teile zuzusenden: Im Abmusterungsverfahren vor der ersten Serienlieferung, vor 

der ersten Serienlieferung nach Produktänderung, vor der ersten Serienlieferung von einer neuen Fer-

tigungsstätte, vor der ersten Serienlieferung nach Einsatz neuer Maschinen, bei geänderten Prozes-

sen, bei Neuanlauf nach Reklamation oder einer dreijährigen Fertigungspause. 

(7) Soweit erforderlich, muss die Lieferung – je nach dem von uns gewählten Verkehrsweg – auch Nach-

weise für den Gefahrgutbeauftragten enthalten, wie die Güter einzustufen, zu verpacken, zu kennzeich-

nen und zu deklarieren sind. 

(8) Sofern vereinbart, muss die Lieferung auch Zeugnisse über den Ursprung, die Zolltarifierung oder die 

technische Beschaffenheit der Ware enthalten. 

(9) Seine Vorlieferanten hat der Lieferant in gleicher Weise zu verpflichten. 

 

§ 7 Gewährleistungsansprüche 

(1) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die Gewährleistungsfrist be-

trägt jedoch abweichend hiervon 36 Monate. 

(2) Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem Lieferan-

ten innerhalb von 7 Arbeitstagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte Sachmängel sind 

jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entdeckung an den 

Lieferanten erfolgt. 

(3) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir nicht auf 

Gewährleistungsansprüche. 

(4) Mit dem Zugang unserer schriftlichen oder textförmlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Ver-

jährung von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt oder 

den Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über unsere Ansprüche 

verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte 

und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung erfolgte 

nach dem gemeinsamen Verständnis der Vertragspartner nur aus Kulanzgründen oder ähnlichen Grün-

den, d.h. jeweils ohne gesetzliche Verpflichtung des Lieferanten. 

 

§ 8 Produkthaftung 

(1) Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sachschäden geltend gemachten Ansprüche 

verantwortlich, die auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind, und ist ver-

pflichtet, uns sowie jedes mit uns verbundene Unternehmen von der hieraus resultierenden Haftung 
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auf erstes Anfordern unwiderruflich freizustellen. Sind wir verpflichtet, wegen eines Fehlers eines vom 

Lieferanten gelieferten Produktes eine Rückrufaktion gegenüber Dritten durchzuführen, trägt der Lie-

ferant sämtliche mit der Rückrufaktion verbundenen Kosten. Gleichfalls ist der Lieferant verpflichtet, 

uns zur Abgeltung berechtigter Ansprüche geleistete Zahlungen zu erstatten. Ferner ist er verpflichtet, 

uns unverzüglich von gegen ihn erhobener Klagen oder der Geltendmachung von Ansprüchen in Kennt-

nis zu setzen und auf unser Verlangen hin alle diesbezügliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer De-

ckungssumme von mindestens EUR 2.5 Mio zu unterhalten, die, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes 

vereinbart wird, nicht das Rückrufrisiko oder Straf- oder ähnlichen Schäden abzudecken braucht. Der 

Lieferant wird uns auf Verlangen jederzeit eine Kopie der Haftpflichtpolice zusenden. 

 

§ 9 Unsere Haftung 

(1) Schadensersatzansprüche des Lieferanten gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind für einfa-

che Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche, 

die auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns beruhen und im Falle zwingender 

gesetzlicher Haftung insb. in Fällen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

(2) In Fällen einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und grober Fahrlässigkeit ein-

facher Erfüllungsgehilfen ist der Schadensersatz auf den Ersatz des bei Vertragsabschluss vorhersehba-

ren, typischen Schadens beschränkt. 

(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 10 Schutzrechte 

(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Schutzrechte Dritter 

in Ländern der Europäischen Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in denen er die Produkte her-

stellt oder herstellen lässt, verletzt werden. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen, die Dritte 

gegen uns wegen der in § 10 Absatz 1 genannten Verletzung von insbesondere gewerblichen Schutz-

rechten erheben, und von alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruch-

nahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des Lieferanten. 

 

§ 11 Ersatzteile 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns gelieferten Produkten für einen Zeitraum von 

mindestens 10 Jahren nach der jeweiligen Lieferung vorzuhalten. 

(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für die an uns gelieferten Produkte einzustel-

len, wird er uns dies unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung mitteilen. Diese Entschei-

dung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – mindestens 12 Monate vor der Einstellung der Produktion 
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liegen. 

 

§ 12 Geheimhaltung 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, die Bedingungen der Bestellung sowie sämtliche für diesen Zweck zur 

Verfügung gestellte Informationen und Unterlagen (mit Ausnahme von öffentlich zugänglichen Infor-

mationen) für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Vertragsschluss geheim zu halten und nur zur 

Ausführung der Bestellung zu verwenden. Er wird sie nach Erledigung von Anfragen oder nach 

Abwicklung von Bestellungen auf Verlangen umgehend an uns zurückgeben oder sofern lediglich digital 

zur Verfügung gestellt, vernichten und uns dies nachweisen. 

(2) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial, Broschüren, 

etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte Liefergegenstände nicht 

ausstellen. 

(3) Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend diesem § 12 verpflichten. 

 

§ 13 Abtretung 

Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte abzutreten. 

Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. 

 

§ 14 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

(1) Erfüllungsort für beide Seiten ist Bad Ems. 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Koblenz. 

(3) Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des deutschen inter-

nationalen Privatrechts (IPR) sowie des Übereinkommens über den internationalen Warenkauf 

(CISG). 

 


